








Informationsblatt: Beihilfe für Leistungen der häuslichen Pflege 

zentsatz vermindert, zu dem Beihilfe nach§ 38 Absatz 3 LBhVO gewährt wird. 

Kombination von Tages- oder Nachtpflege mit Pflegesachleistung und 

Pflegegeld 
Da die teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege nur 
stundenweise erfolgt, ergeben sich für die Pflegebedürftigen folgende Kombi­
nationsmöglichkeiten: 
- Tages- oder Nachtpflege und Pflegesachleistung,
- Tages- oder Nachtpflege und Pflegegeld,
- Tages- oder Nachtpflege und Pflegesachleistung und Pflegegeld.

Bei der Kombination von teilstationärer Pflege in Einrichtungen der Tages­
oder Nachtpflege mit häuslicher Pflege sind die Aufwendungen der Tages­
oder Nachtpflege neben den Aufwendungen der häuslichen Pflege beihilfe­
fähig. 

10. Kurzzeitpflege/ Verhinderungspflege
Kurzzeitpflege in einer hierfür zugelassenen vollstationären Pflegeeinrichtung
kann in Anspruch genommen werden, wenn im Anschluss an eine stationäre
Behandlung der oder des Pflegebedürftigen oder in sonstigen Krisensituatio­
nen vorübergehend weder häusliche noch teilstationäre Pflege möglich oder
aber ausreichend ist. Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf 8 Wochen im
Kalenderjahr begrenzt.

Ist eine Pflegeperson wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus anderen 
Gründen an der Pflege gehindert, besteht ein Anspruch auf Pflegevertretung/ 
Ersatzpflege{= Verhinderungspflege) für bis zu 6 Wochen im Kalenderjahr. 

Beihilfen zu Aufwendungen für eine Kurzzeit- oder Verhinderungspflege können 
nur gewährt werden, wenn die private oder soziale Pflegeversicherung hierfür 
anteilige Zuschüsse bewilligt hat {Leistungsnachweis der Kasse}. 

In diesem Fall sind für pflegebedürftige beihilfeberechtigte und berücksichti­
gungsfähige Personen der Pflegegrade 2 bis 5 die pflegebedingten Aufwen­
dungen jeweils bis zu 1.854,00 Euro je Kalenderjahr beihilfefähig. 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege können zudem miteinander kombiniert 
werden. 

Zwei Fallkonstellationen sind hierbei zu unterscheiden: 
a} beihilfefähiger Höchstbetrag für Kurzzeitpflege wird nicht ausgeschöpft

Wird der beihilfefähige Höchstbetrag für Kurzzeitpflege nicht ausge­
schöpft, kann der beihilfefähige Höchstbetrag der Verhinderungspflege 
um bis zu 843,00 Euro {50 Prozent des Höchstbetrages für Verhinder­
ungspflege} erhöht werden. In diesen Fällen können entsprechende Auf­
wendungen in Höhe von bis zu 2.528,00 Euro als beihilfefähig anerkannt 
werden. Der in Anspruch genommene erhöhte beihilfefähige Betrag 
vermindert entsprechend den beihilfefähigen Höchstbetrag der Kurzzeit-
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pflege. Für junge Schwerstpflegebedürftige der Pflegegrad 4 und 5, die 

das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Leistungsbetrag 

um bis zu 100% der Kurzzeitpflege erhöht werden. Das bedeutet, dass bei 

dieser Gruppe der Pflegebedürftigen ab dem 01.01.2025 der Leistungs­

betrag von bis zu 1.685,00 Euro um bis zu 1.854,00 Euro auf insgesamt 

3.539,00 Euro im Kalenderjahr erhöht werden kann. 

b) beihilfefähiger Höchstbetrag für Verhinderungspflege wird nicht ausge­
schöpft

Wird der beihilfefähige Höchstbetrag für Verhinderungspflege nicht aus­
geschöpft, kann der beihilfefähige Höchstbetrag der Kurzzeitpflege um bis 
zu 1.685,00 Euro { 100 Prozent des Höchstbetrages für Verhinderungs­
pflege) erhöht werden. In diesen Fällen können entsprechende Auf­
wendungen in Höhe von bis zu 3.539,00 Euro als beihilfefähig anerkannt 
werden. Der in Anspruch genommene erhöhte beihilfefähige Betrag 
vermindert entsprechend den beihilfefähigen Höchstbetrag der 
Verhinderungspflege. 

- Während einer Kurzzeitpflege wird für bis zu 8 Wochen je Kalenderjahr,
während einer Verhinderungspflege für bis zu 6 Wochen je Kalenderjahr
die Hälfte der zuvor geleisteten Pauschalbeihilfe fortgewährt{§ 38 Absatz
4 LBhVO).

11. Entlastungsleistungen

Im Zusammenhang mit häuslicher und teilstationärer Pflege sind neben den
vorgenannten auch noch die folgenden Aufwendungen beihilfefähig:

Leistungen anerkannter Angebote zur Unterstützung im Alltag nach§ 45a 
SGB XI, sofern für die jeweilige Leistung Anspruch auf Zahlung eines Zu­
schusses durch die private oder soziale Pflegeversicherung besteht (§ 38 
Absatz 8 LBhVO). 

Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI in Höhe von bis zu 131,00 Euro mo­
natlich, sofern die private oder soziale Pflegeversicherung hierfür anteilige 
Zuschüsse bewilligt hat{§ 38 Absatz 8 LBhVO); wird der Betrag in einem 
Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der nicht verbrauchte Betrag in das 
folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden. 

12. Ambulant betreute Wohngruppen

Leistungen für ambulant betreute Wohngruppen nach § 38a SGB XI in Form
eines pauschalen Zuschlags in Höhe von 224,00 Euro monatlich, sofern die
private oder soziale Pflegeversicherung entsprechende anteilige Leistungen
erbringt{§ 38 LBhVO).

Zur Gründung einer ambulant betreuten Wohngruppe kann darüber hinaus 
eine Anschubfinanzierung für die altersgerechte oder barrierefreie Umgestal­
tung der Wohnung beantragt werden, sofern die private oder soziale Pflege­
versicherung hierfür anteilige Zuschüsse bewilligt hat; in diesen Fällen sind die 
entsprechenden Aufwendungen einmalig bis zu 2.613,00 Euro je Pflegebe­
dürftigen beihilfefähig. 
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pflegebedingte Aufwendungen auch ein digitaler Antragsweg gewählt 
werden. 
Werden Aufwendungen für eine Kurzzeit- oder Verhinderungspflege, für Leis­
tungen anerkannter Angebote zur Unterstützung im Alltag, für Entlastungs­
leistungen, für Pflegehilfsmittel, für Maßnahmen zur Verbesserung des indivi­
duellen Wohnumfeldes oder Leistungen für ambulant betreute Wohngruppen 
geltend gemacht, ist der Festsetzungsstelle zusätzlich die Leistungsabrech­
nung der Pflegeversicherung vorzulegen. 

Jede Änderung ist der Beihilfestelle umgehend durch Vorlage einer 
Mitteilung oder Bescheides der Pflegekassen mitzuteilen. 

18. Was sind die Rechtsgrundlagen dieser Informationen
Die wichtigsten Bestimmungen, die diesem Informationsblatt zugrunde liegen, 
sind
- die Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Krank-heits-, Pflege-,

Geburts- und sonstigen Fällen (LBhVO} vom 8. September 2009, in der
jeweils geltenden Fassung, darin insbesondere die§§ 37 bis 39, Rechts­
grundlagen

- das Landesbeamtengesetz des Landes Berlin (LBG} in der Fassung vom
09.07.2014, darin insbesondere die§§ 76 und 108.

- Sozialgesetzbuch Elftes Buch - Soziale Pflegeversicherung - Soziale Pfle-
geversicherung - zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 23.12.2016 1 3234

Das Informationsblatt gibt Ihnen nur einen Überblick über die geltenden 
Bestimmungen. Es kann nicht alle im Einzelfall erheblichen Besonderheiten 
erfassen. Sie können aus diesem Informationsblatt keine Rechtsansprüche her­
leiten. 

Haben Sie weitere Fragen? 
Bitte schauen Sie ins Internet: 

http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt/beihilfe/ 

- Sie können sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service-Punkt
der Zentralen Beihilfestelle im Landesverwaltungsamt Berlin wenden.

Informationen zu den Sprechzeiten des ServicePunktes

- Sie können sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Telefon-Service
für Pflege der Zentralen Beihilfestelle im Landesverwaltungsamt Berlin
wenden.
Informationen zu den Sprechzeiten des Telefonservice für Pflege

- Sie können uns per E-Mail erreichen:
bszp1@lvwa.berlin.de bzw.bszp2@lvwa.berlin.de
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